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13. Gesetz: Gcrneindewah1ordnung der Stadt W"ien; -'~tlderung. 

18. 
Gesetz vom 17. März 1978, mit dem die 
Gemeindewahlordnung der Stadt Wien geän

dert wird 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

teilweisen Wiederholungswahl des Gemeinde
rates wird die gültige Wahl der Bezirksvertretun
gen in den Gemeindebezirken nicht berührt. 

(5) Sämtliche Bestimmungen dieser Wahl
ordnung gelten, sofern nichts anderes bestimmt 
ist, So\\'ohl für die Wahl des Gemeinderates als 

Artikel I i auch für die Wahl der Bezirksvertretungen.." 

Das Gesetz vom 19. Juni 1964 betreffend die 1 2. § 2 hat zu fauten: 
Gemeindewahlordnung der Stadt Wien (Wiener l 
Gemeindewahlordnung - GWO), LGBl. für, „§ 2. 
Wien Nr. 17 iJ964, in der Fassung der Gesetze (1) Die Wahlkreise werden wie folgt bestimmt: 
LGBl. für Wien Nr. 3/1969 und Nr. 24/1971, Wahlkreis Zentrum - 1., 4., 5. und 6. Bezirk 
wird wie folgt geändert: (Innere Stadt, Wieden, Margareten und Maria-

hilf), 
1. § 1 hat zu lauten: Wahlkreis Innen-West - 7., 8. und 9. Bezirk 

„§ 1. 1 (Neubau, Josefstadt und Alsergrund). 
(1) Die Mitglieder des Gemeinderates werden 1 Wahlkreis Leopoldstadt - 2. Bezirk (Leopold-

auf Grund des gleichen, unmittelbaren, gehei- stadt), 
men und persönlichen Verhä'.tniswah!rechtes. aller Wahlkreis Landstraße - 3. Bezirk (Landstraße), 
na.ch .dieser Wahlor~nung wanlbereclmgten oster- Wahlkreis Favoriten _ 10. Bezirk (Favoriten), 
re.ich1schen Staatsburger, dte rn Wien ihren or- W • lk . s· .· l l B · k es· · ) 
dentlichen Wohnsitz haben, gewählt. Ihre Zahl an re~s im~e.ring - · ezi~ tm~~1ng ) 
ist in der Wiener Stadtverfassung (§ 10) be- i Wahlkms Meidling - 12. Bezirk (Meidling), 
stimmt. Die Wahl wird nach Wahlkreisen vorge- ! Wahlkreis Hietzing - 13. Bezirk (Hietzing), 
nommen. Die Zahl der in jedem Wahlkreis zu 1 Wahlkreis Penzing - 14. Bezirk (Penzing), 
wählenden Gemeinderatsmitglieder wird auf die Wahlkreis Rudolfsheim-Fünfhaus 15. Bezirk 
in der Wiener Stadtverfassung angegebene Be- (Rudolfsheim-Fünfhaus) 
rechnungsart bestimmt. Wahlkr · 0 k · 16, B · k (() k · ) e1s tta ring - . ez1r tta ~r1ng > 

(2) Die Wahl der Bezirksvertretungen. wird Wahlkreis Hernals _ 17. Bezirk (Hernals), 
nach Gemeindebezirken vorgenommen. Die Be- W hlk · Wäh · 18 B · k (W"hi ) 
zlrksvertretungen bestehen jeweils aus 30 bis ra re~s „ r:ng - · ~r ~ ~ng • 
50 Mitgliedern, deren Anzahl im einzelnen nach , \\< ahlkre18 Dobling - 19. Beztrk (Dobling), 
den Bestimmungen der Wiener Stadtverfitssung i Wahlkreis Brigittenau 20. Bezirk (Brigittenau), 
festzustellen ist (§ 61 .WStV). Die Mitglieder der I' Wahlkreis Floridsdorf -21. Be.zirk (Floridsdorf), 
Beztrksvertretungen .stnd auf Grund. d~s gleichen, Wahlkreis Donaustadt - 22. Bezirk (Donaustadt), 
unmittelbaren, gehe1men und personlichen Ver-, W hlk . L' . 23 Be · k (L' · g) 
hältniswahlrechtes aller nach dieser Wahlordnung , a reis iesing - · Zlr 1es1n · 

Wahlberechtigten, die im jeweiligen Bezirk ihren (2) Zur Erleichterung der Wahl wird jeder 
ordentlichen Wohnsitz haben, zu wählen. Sie Gemeindebezirk in Wahlsprengel eingeteilt." 
dürfen nicht gleichzeitig dem Gemeinderat ange-
hören. 

3. Der Abs. 2 des § 3 hat zu lauten: 
(3) Im Falle einer Keuwahl des Gemeinderates .

1 

. , . , 
vor Ablauf seiner Amtsdauer sind auch die Be- „(2) Die 'II> ahlausschre1bung hat den Tag der 
zirksvertretungen neu zu wählen. : Wahl und die Zahl der in jedem Wahlkreis zu 

(4) Wird eine Bezirksvertretung aufgelöst, so 
ist ihre Neuwahl nur für die laufende i\mtsdauer 
des Gemeinderates vorzunehmen. Im I1'alle einer 
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wählenden Mitglieder des Gemeinderates und die 
Zahl der in jedem Gemeindebezirk zu wählenden 
J>vfitglieder der Be>Lirksvertretungen zu enthalten. 
Die Wahlausschreibung hat einen Hinweis auf 
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